
Ad 3) Sicherheit durch konforme Sichtbeziehungen  

 
Anhang:  Anonymisiertes Gerichtsurteil bezüglich fehlender 
Verkehrssicherheit bei Kreuzungen 
 
An vielen Kreuzungen in der Leopoldstadt werden die für die Verkehrssicherheit so 
wichtigen Sichtbeziehungen durch explizit markierte Kfz-Parkplätze im Nahbereich unter 
fünf Metern (bis zu 2m!) von kreuzenden Fahrbahnrändern verhindert. Dies ist laut StVO § 
24 (s.u.) und Bodenmarkierungsverordnung nur zulässig, wenn es die Verkehrssicherheit 
erlaubt. Die Verkehrssicherheit ist allerdings in solchen Fällen nicht gegeben, siehe z.B. 
Urteil vom Bezirksgericht Leopoldstadt (Geschäftszahl C1/169016/2015-pfa): 
 

 

 



 



 



 



 



 



 
 

>>ENDE<< 
 


